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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

- VOM

~2L Dezember 1~82 Nr. 3533

EG KAPPEL: Gestaltung~pIan Grossmatt

Die ~nwo~er emeinde Kael unterbreitet dem Regierungs—
rat den~
Söi-iderbauvbrSchriften zur Genehmigung,

lieber das vorli~gende Gebiet besteht ein recI~sgiiltiger
s~~ieller B~bauua~gs~lan(Gesta1ttmgsplafi), w~1äher mit
flflfl Nr. 5510 vom 11. Noveiriber 1966 g~nehmigt worden war.

~Dieser sah drei je 15—g~sch~ss±ge Hochhäuser und d~j
4—geschossigeWohliblöcke vor~. Ein Hochhaus ist be±‘eits
erstellt, doch sind die Voraussetzüngen für die: ~_

stellung weiterer Hochhäuser nach dem alten Plan heute
ni~t~hr gegeben. Aus d~esern Grua~de w±rd d~-~i-be
Gestaltungspian im vorliegenden Verfahren aufgehoben
und durch eine Neuplanung ersetzt.

Der vorliegende Plan regelt die Ueberbauung des Areals
durch mehrere 2— und 3—geschossige Mehrfamilienhäuser
mit Dachausbau sowie ein: 4—geschossiges-Gebäude mit
vorgelagertem l—geschossigem Ladentrakt, Er legt auch
die Erschliessung für den fahre~iden und x~ühend~nVer—

k~hr und die Fussgä!lger sowie die Freiflächengestaltung
fest, Sonderbauvorschriften bestimmen weitere im Plan
nicht dargestellte Einzelheiten der Nutzung, Ausnützung,
Gestaltung und Erschliessung0

Die öffentliche Auflage d~s Planes ü~d der Sonderbauvor—
schriften~±folgte~in der Zeit vo~i 14, September bis
13. Oktober 1981. Es gingen vier Einsprachen ein, von
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denen drei vom Gemeinderat abgelehnt wurden, die
vierte durch Abschluss einer Vereinbarung gütlich be
reinigt werden konnte, Eine Planänderung war nicht er
forderlich. Der Gemeinderat genehmigte den Plan am
6. Juli 1982. Gegen den Beschluss des Gemeinderates
erhob Herr Ernst Schneider, Mitte1gäuBt1-‘a~se 40,
Kappel, Beschwerde beim Regierungsrat.

In der Folge fand auf Einladung des Bau—Departementes
am 26. Hai 1982 ein Augenschein mit Pa~teiverhand1ung
statt, Dabei zog Herr Schneider mit Schreiben vom
1. Juni 1982 seine Beschwerde. vorbehaltlos, zurück,
so dass sie von der Geschäftskontrol1~ des ‘Bau-~Departe—

• mentes als gegenstandslos abgeschri~bezi werden ~kann,
Der vom Beschwerd~führer geleistete KQstenvorsch~ss
wird, abzüglich Fr.~ 80.—— Verfalirenskostenanteil.
zurückerstattet.. .

formell wurde das Verfahr?n richtig durchge~ührt:~

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen.

•Es wird

beschlossen:

1. Der Gestaltungsplan ~‘Grossmatt~‘ und die. zugehörigen
Sonderbauvorschriften der Einwohn~rgemeinde Kappel
werden genehmigt. •. ‚ .• .

2~ Die Beschwerde des Herrn Ernst Schneide.r~ Kapp.el,
wird infolge Rückzug von der Ges chäftekontrolle
abgeschrieben. Vom geleisteten Kostenvorsohuss von
Fr. 200,-— werden ihm Fr. 120,—— zurückerwb.at.tet,
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3, Bestehende Pläne, die mit dem vorliegenden in Wider—
spruch stehen, insbesondere der spezielle Bebauungs—
plan ~Grossmatt~, genehmigt vom Regierungsrat mit

RRB Nr. 5510 vom 11~ November 1966 und die zuge—
hörigen. speziellen Bauvorschriften gelten als auf
gehoben.

________ vonKto,119,650 auf
Kto, 2000—431,00 umbuchen

er~me~e~el;~
Genehmigungsgebühr Fr~ 200,-—
Publikationskosten Fr. 18.——

Fr, 218,——

Kto ‚ 2000—431 00
Kto. 2020—435,00

zahlbar innrtn

• (Staatskanzlei Nr. 353 ) ES

Der Staatsschreiber~

~‘ ~C)~
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Kostenvorschuss Fr. 2000——

o /‘ Verfahrens‘kosten—
anteil Fr. 80.——

RUckerstatt~ig Fr. 120.——
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Bau—Departement (2) HS/pw/uh
Departernentssekr~tär
Hochbauam~ (2)
Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst Bau—Departement (pw)
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und en.Plan und

Sonderbauvor~chriften
Kreisbauamt II, 4600 Olten, ~1en,P1~undSo~ider—

bauvorschriften
Amtschreiberei Olten—Gösgen, 4600 Olten
Finanzverwa1tung/De1Yit~.enbuchha1tung (2)
Amt für Rauniplanung (3) uh (für Finanzverwaltung als

Ausgabenanweisung)
Sekretariat der Katasterschatzung (2)
Ammannamt der EG, 4616 Kappel, ~~~inz~1unsschein

.EINSCHREIBEN
B~uko~mission der EG~‘ 4616 Kappel, Len,Planund

Sonderbauvorschriften
Hrn. Ernst Schneider, Mittelgäustrasse 40, 4616 Kappel

- E1NSCFmEIBEN
Hrn. E, Kunz, dipl,Arch,ETH, Frohburgstr, 58, 8006 Zürich
AGEBA, AG für Architekten, Konradstr. 31, Postfach 92,

4600 Olten

Amtsblatt Publikation~
Es werden genehmigt: Der Gestaltungsplan “Grossmatt~~

und die zugehörigen Sonderbauvor—
schriften der Einwohnergemeinde Kappel,


